
SATZUNG
rfer

Bfofronfera AG

{, _ Aitoemeine Besfi'mmungen

n

§f
Firma der Gesellschaft
Die Rrma der Gesefischaff iaufet:

Btofronfera AG

§2
Ste
Sitz der Gesellschaft ist LeverRusen.

§3
Gegenstancf des ünferRehntens
{?} Der Gesenstand des Unternehmens tet die Forschung, die EntMricfctung und der

Vertn'eb von Pharmazeuf&a, sowte tiie fa'nnahme der Steffung emer
Holdrnggesetfschaft. d.h. der Ewesh und di® Verwaltung von Gesettechafen öder
Geseifechafiteanfetfen an Gesettechaften.

(2) Dte Gesellschaft kann alte Geschäfte betneiben, die dem Geselischatezweck
unmittelbar oder mittelbar zu dienen geeignet sfnd.

(3) Die Gesellschaft kann Zweigru'ederlassungen errichten und sich an gteicharögsn
oder ähnffchen Unternehmen ini (n- und Ausfand betefligen. Ste kann
Unternehmen, an denen ste üeleiiigt ist. unter ihrer einheftlichen tatu^i
zusammenfassen oder sfch auf tfe Vemaftung der Bets^ung beschränken. Ste
kann ihren Betrieb ganz oder teRwefee h verbundene Unternehmen ausgffedem
oder verbundenen Unfefnehrasn ßberiassen.
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g4
G&schafisjahr

Das Geschäftsjahr ('st das Kstendeijahr

§^
Dauer der GeseKschsft

Die Geseßsrfiaft fet (ur ünbestttnmfe Zeit errichtet

§6
BsRannänacftungen und rnfeinnatiooen
(1) bis Bekanntmachui^sn der G^elfschaff erfofsen Im ei$!cfronfechen

Bundesanze!ger, soweR das Gesetz nicht zwfnflend etwas sncteres besüiront
(2) (nfotmaflonen an die Inhaber zugelassener Wertpaptere der Gesdlschaft tönRen

euch mfftsls eieyronfscher Msdien O&ennftteft wercten. Zusefassene Wertpaptere
in dosem Sinne sfnd sotehe, die zum Hände; sri einem orsan(s?erten Marict im
Sinne des g 2 Absatz 5 Wertpapferhandetsgesetc fin Infand zx^elassen sind.

II. GrundRs^a^und Atöfen

§7
Grundkapital

(1) Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt EUR 6.076.862,00 (in Worten:
Euro sechs Millionen sechsundsiebzigtausendachthundertzweiundsechzig) und ist
eingeteilt in 6.076.862 Stückaktien (Stammkapital).

(2) Das ßrundtepte? der Gesetlschaft {sf um bis zu EUR 1.359.864 durch
Ausgabe von bfe zu 1.359.884 neuen auf den Namen lautenden Starwnakßen
ohne Nennbstrag (SfQckayien) bedingt eriiöht (BecRngtes Kapfef j}. Die
bedingte Kapteierhöhung dient (i) der Steherung der Gewghning von
Opttonsrechfen und derVerei'n&arüng von Opßonspflichten nach Maßgabe der
Anfeih&bediiigungen bzw. (H) der Sicheruna der &fi}!Iuig^ von
Wandlungsrecht^ und der Erföttuns von Wandlungspflichteft nach teßgabe
der Antelhebedingunsen. die Jewens aufgrund der &mäch% g^ der
Haupfvefsanim(ung vom 28. August 2015 von der Gessifechaft oder i
deren unmlttetbsre oder mftte&are Mehriieitsbstei^ungsgeseEschaften
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C")

(verbundene Untemehmen) In der Zeft bis zum 27. Ausust 2020 begeben,
vereinbart bzw. ganantfsrt werdsn.
Dfe bedingte Kapßa?erhöhung- fet nur im Faß der Begebung von
Finanzfnsfrumenten atrfgrund.der Ermächf^uns der Hauptvißisanimlwig vom
28. August 2015 und nur insoweff dyrchzufQhren,.üyfe die Inhaber bzw.

. Gfäub(ger äer Hnanz?ns{rumente, Ö?e von dsr Gesellschaft ausflegebsn
werden, von ihren Options- bzw. Wancilungsrechten Gebrauch machen oder
elhe Options- bzw. Vtöndfunflspfficht erftlffen. Ore heuein Aktien nehtnen
JeweHs vom Besinn des Geschäfisjahres an, h dem sie entstehen, em (fewnn
tefl. Der Vorstand ist ennäcfißg!. mEt Zustimmung des Aüfei(rfifsrats die
weiteren Einzelheiten cfer Durchführung der bedingten Kaptelerhöhung
fesfeuseten. Der Aitfsicfafetat ist emiächügt, g 7 der Satzung enfsprechend
der Jewötllgen inanspruchnahnis des fcsdingten Kaptete untf nach Afateuf
sSmü^er Op&ons- bzw. Wandlungsfrfeten zu gndem-

(3) Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das
Grundkapital der Gesellschaft bis zum 31. Dezember 2027 einmalig oder mehrfach
um insgesamt bis zu EUR 9.661.569 durch Ausgabe von neuen, auf den Namen
lautenden Stückaktien mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital der
Gesellschaft von je EUR 1,00 gegen Bareinlage zu erhöhen (Genehmigtes Kapital
2022).

i

Der Vorstand {st verpflichtet dafür Sorge zu tragen, dass ein böFsenmäßiger.
Handef der Bezugsrechte möglich ist und erfolgt. Der Vorstand ist weder
verpflichtet dafür Sorge w fragen, dass Aktionären, die ihre Bezi^srechte
ausQben, ein Mehrbezug möglich Ist Der Aufsichtsrat vwd ermächfigt, die
Satzung entsprechend dem Umfang der Ausnutaing des genehmigten
Kapitals anzupassen.

Den Aktionären steht grundsätzlich ein Bezugsrjscht zu. Der Votstand wird
Jedoch ermächtigt, mft Zustimmung des Aufsichtsrats das Bea^srecht der
Aktionäre auf Aktien auszuschfießen;

l. für Spftzenbefräge, die sich aufgrund des Bezugsverhättnisses
ergeben;

2. (entfällt)
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(3a) [enöafiö

(4) Bei efner Kapfta?erii<5hung tonn, dfe GewfrinbeteiToung der neuen AMJen
Gbweichend von § 60 des Alctisngesetzes geregeSi werden.

(5) Das Grundkapital ("st um bis zu EUR 17.725.000,00 durch Ausgabe von bis zu
17.725.000 neuen, auf den Namen lautende Stückaktien mit einem anteiligen Be-

frag des Grundkapitals von Je EUR 1,00 bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2023).
Die bedingte Kapitaferhöhung dient der Gewährung von auf den Namen lautenden
Stückaktien an die Inhaber von Options- oder Wandefschuldverschreibungen mit
oder ohne beigefügten Optionsscheinen, Genussrechten oder Gewinnschuldver-
schreibungen(b2w. Kombinationen dieser fnstrumente) (zusammen die ,Schufdver-
Schreibungen") j'eweifs mit Options- oder Wandfungsrechten, die aufgrund der von
der Hauptversammtung vom 20. Juni 2023 beschfossenen Ermächtigung bis zum
15. Juni 2028 von der Bfofrontera AG oder einer Konzemgeseffschaft der Biofrontera
AG im Sinne von § 18 AktG, an der die Biofrontera AG unmittelbar oder miftelbar zu
mindestens 90 % der Summen und des Kapitals beteiligt ist, ausgegeben werden.
Die bedingte Kapi'taferhöhtfng ist nur insoweit durchzuführen, wie von den Options-
oder Wandlungsrechten aus den vorgenannten Schuldverechreibungen (atsächlich
Gebrauch gemacht wird und soweit nicht andere Erföflungsfonnen zur Bedienung
eingesetzt werden. Die Ausgabe der neuen Aktien erfolgt zu dem nach Maßgabe
des vorstehend bezeichneten Ermächtig ungsbeschlusses jeweils zu bestimmenden
Options- bzw. Wandlungspreis und mit Gewinnberechtigung ab Beginn desfetzten
Geschäftsjahrs, für das noch kein Gewinnverwendungsbeschfuss gefasst wurde.
Der Vorstand ist ermächtigt, die weiteren Einzelheiten der Durchföhrung der beding-
fen Kapitaferhöhung festzusetzen.

(6) Das Gfundtept'tef der Geseüschaft is{ um EUR 249.050 durch Ausgabs von bis
zu 249.050 auf tfen Namen (autencfe nennbetragstoss Afcüen (S{ücka en)
bedfngf erhöht (Bedingtes Kaptef Ifl). Ofe bedingte Käp(fe}erhöhung &nt
aussohließlt'ch der ErfOfIung von Optionen, die au^rund der EnTigchtfgung der
Hauptversammfuns vom 02. Juli 2010 bfe zum 01. Juf» 2015 gewshrt wföfrfen. Die
bedingte Kapftalerhöhung wfrd nur fnsoweft durchgeRShrt, wie dfe Inhaber der
eusgesebehen Opüonen von {hfem Recht zum Bezug von AWen der
Geseflsdiafi; 6ebrauch machen und dte Gesettechaft zur EriÜUung der C^pSonen
fcefne efgenen Akten oder einen Barausglefch gewährt. Die neuen Afcfien
nehmen vom Beginn des GeschSffeJahres an, in dem sie durch AusQbung von
Optionen enfsfehen. am Gewinn teW.

(7) fenffigtKI.
(8) entfallen
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§8
Aktien

(1) Die ARtt'en tauten auf den Namen.
(2) Der Anspruch des Aktionäre auf Verfariefung seines Anteiis oder auf

Einzefverbriefung von Aktien rst ausgeschlossen. Form und Inhalt der
Afcüenurkunden bestimmt der Vorstand m[t Zustimmung des Aufefchtsrats. Dfe
GeseHschaft kann elnzelns Aktien BTI AKäenurkunden zusammenfassen, die eine
Mehrzahl von Akäen verfariefen (Giobalaküen. Sammelurkunden). Dies gift für
Gewinnanteil- und Emeuerungsscrfieine sowie Schufdverschre&ungen und Zins-
und Emeuerungsscrfieine entsprechend.

(3) Enthält em Kapi'faierhöhungsbesohluss keine Bestimmung darüber, cb dte neuen
Aktten auf äen Inhaber oder auf den Namen laufen, so lauten sie auf den
Namen.

«I. OeryoRsfand

§9
Zusammensetzung und Geschäfisführung
(1) Der Vorstand besieht aus einer oder mehreren Personen. Die Zahf de,' It^fieder

des Vorstands besämmt der Aufsichtsrat.
(2) Die Mi^lieder des Vorstends werden durch den Aufsiditsrat besteSt und

abberufen. Der Aufsfchtsrat kann ein Voretandsmftgfi'ed zum Vorsftzencfen oder
Sprecher des Vorefands und ein weiteres Mftglied zum steOverirefenden
Vorsftzenden ernsnnen.

(3) Der Vorstanä gibt sich eine Geschäftsordnung, wenn nichl der Aufsichtsraf eine
Geschäftsordnung fQr den Vorstand sriässt
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§<0
Vertretung

Sind mehrere VorBtandsmitglfeder besteBt. so wbd dfe Gese({$chaft tfurcft zwei
VorstandsmfigSeder gemehsam oder durch e&i Vorstandsm^fecl (n Gerneaischaft
mit einem Pn^urfsten vertreten, fsf nur etn VoFStandsrnJ^ffed besteät, verirScfeses
die Gesellschaft sffeln. Der Aufeichtsrat tenn e?ne(n, mehfleren oder äffen
Voretandsmtfeiliedem Ehzehflsrtnetungsbeftignfe ertelten. Der Aufelchtsraf tenn
VotstandsmRgffeder atlgemeh oder (m BnzeSfaU von dem VeM der
Mehrfachvertretung gemäß § 181 z. Alt BGB befreien; §•(12 AktG ß(eN unberiBut

g11
Geschäfltefabruns
Der Vorstand flthrt die Geschäfte der Gesedschaft nach Maßgabe der Gesetze, der
Safzui^r und der Geschäftsordnung.

^V, D^rAü^fohtsrait

;

§12
ZusammensetEung und Amtsdauer des ^ifelchterate
{1} DerAufsichfsratIiestehtaus sechs Mitglt'edern,

Eine Erhöhung äer Zahl der Aufefdifsrafemi^Seder auf mehr ais sechs
Mitglieder entwreder durch entsprechende Wahl durch dte Hauptversammlung
uncf/oder eine SataingsSnderung mft entsprechendem Inhalt bedarf sengend
einer Mehrheit von mindestens drei ^4erte{ der abgegebenen Stinmen. § 22Abs. 2 cer Satzung findet insoweit foeine Anwendung. Bne Anderjng d'ssdiesem Satz vorgehenden kann nur' mit einer drei Viertel Metiriieiit cier
abgsgebenen stimmen und .des vertretenen 'GtundkapitaSs beschtossen
werden.

i
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l
(2) Die Mltgfieder des Aüfsfchterats werden von der Hauptversammlung gewahfc Die

Mitglieder des Aufsfchfsrafs werden für dfe Zeft bte zur. Beendigung der
Hauptvercammfung gewähft, dte über ihre Enttesfung lür dss vferte
Geschäftsjahr nach dem Begf'nn ihrer Amtezeft beschließt, sofern die
Hauptversammfung bei der Wahl keine körzere Amfezelt festfefit Das
Geschäftsjahr, In dem thre/^ntszeft befiff'nnt, wird dabei ni'chf mttgerechnet Eine
WTederv/aht Ist - auoh mehrfach - steähaft.

(3) Die Hauptversammlung kann gteichzefäQ mit derWafii der von tfirzu wählsncfen
Aufsichtsratemi^lieder EfsatzmitgUeder wählen, die in der bei der Wahf
festzufefienden Weise MHglieder des Aufsfchterats werden, wenn
Aufsfohtsratsmffglfeder vor Ablauf BirerAmtszeft wegfaöen.

(4) SchsMet efn von der Haüpfvercammlung gewähltes Mifgded vor Abrauf seiner
Amtsdauer aus_dem_Aufeichtsrait atfe, so sofl für .dieses in d©r nächsten
HauptversammJung eine FteüwähTi/oigenommen werden, es sei denn, <0r das -
ausseschfedene Mi^Ced (sf ein Bsafzmftgfied nachQeröcfct Die Amfeäauer des
neu sewähEten M^g&'eds oder efne$ nachgerOckfen Mitglieds ö^ 1'Qr den Rest der
Amtsdauer des ausgeSchiedenen AufsrdTfsratsmftgteds.

§•(3

Niederiegung des Aufeichferafeattrtßs fAbbsmfung vom Amt

Jedes •Mitgit'ecf des Aufeichfsrats Rann sein Amt unter Efnhaffcrng einer Frfet von
einem Monal durch ewie an den Voi^tand zu richtende schriftliche Eifcläru!^ zum
Monatsende niederlegen. Das Rechf zur Arnlsniederfegung aus vw'chtigero Grund
bleibt hiervon- unberQhrt. Die Abüsrufung efnes von den /yd!onären zu wähtsnden
Äufe?chfsra{sm(^(seds .bedarf zwingend einer Mehrheft, die mindestens dRi Vierte?
der abgegebenen Stimmen umfasst Die Abberufung von Aufsichtsratsmjtgfiedemj
soll nur. mit einer Mehrfiert von drei Viertel der abgegebenen Summen und des!
vertretenen Grundkapitals möglich sein. i
§u

Vorsitz, Geschäftsordnung des Aufeichferats

(1) Der Aufsfchtsrat w§hl{ aus sefner Mi'äe- e(nen VorsHzenden und einen
Stedvertreter. Die Wah( erfoigt im Anschluss an jede Hauptversammfung, in der
von der Hauptversammlung zu wählende Aufsichtsratsmitgffeder der
Anteilsegner gewähft worden shd. m eher ohne besondere Elnbsrufung
stattfindenden Sitzung.. Zur Wahl genügt eine einfache Stfmmenmehrheit. Bei
Stimmengleichheit enteohe?det das Los.

(2) Scheidet der Aüfsfohfsratevorsitzende oder der SteHvertreSer vor Ablauf der
Amlszeft aus dem Aufsfchlsrat aus, so wählt der Aufsichtsrat in seiner nächsten
Sftzung einen Nachfotger. Bei einem vorzeMgen Ausscheiden des
Aufsichtsrafsvoreitzenden erfofet dfe Einberufung des Aufsichtsrats durch den
Stellvertreter.

(3) Der Aufsfchtsrat gfct sich eine Geschgftsordnung.
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§15

Einberufung des Aufsfohisrate
(1) Der Aufs!chferat hat zwei Steuns©n im Kafenderjshr abzuhaffsn. & half ferner

dann Sitzungen ab, wenn es gesetzlich erforderlich oder geschäftlich ang^zefgt
.M

(2) Die Sitzungen des Aufsichterats werden durch den Vorsitzenden, im Faft seiner
Verhinderung durch dessen Stellvertreter m'st einer Frist von 14 Tagen in
Textfoim unberufen. Bei der Berechnung der Frist werden ctef Tag der
Absendung der Bnfadung und der Tag der Sitzung nicht mitgerechnet. In
dringenden Fäßen (cann dfe &'riberuftmgsfrfsf angemessen verkürzt undmOndfich
oderfemmondiich einberufen werden. Die Sitzungen des Aufsfohtsrate finden am
Sitz der Gesettechafi oder an einem anderen Ort statt, auf den sfch alle
MffgBeder des Aufsfchterafes geelnfgt haben. Mit der Ehladung sind die
Gegenstände der Tagesordnung m'rtzuteiten.

.;

§16

' Beschlüsse des Aufstchisrate

(1) AufeichtsratsbeschtQsse werden Jjri.der.Regel in Sitzungen gefasst Sfe Rönnen
auch ohne Snberufung einer Steünggefasst werden, und die Abstimmimg Rann
auch mßndli'ch, sdtriftlioh, ferhmüncißch, per Telefax oder elektronisch oder per
VüeoRonfenenz eTfo^en. wenn 'der Aüfeichtsratsvoreteende dies anordnet und
nfohf mindestens drer MitgBeder des Aufsichtsrafs diesem Verfahren
unvereögRch widerspredien.

(2) Beschlüsse des Aufeichterats bedürfen der Mehrheit der abgegsbensn Stimmen,
soweit nicht fiesetzfich zwinßend etwas anderes. besfimmt rsfc EfgM eine
Absummung Stimmengfeidiheit, so hat bei einer erneuten Absümmung über
denselben Besohtussgegenstartd, wenn auch sie SÜtVunengfefchheft eigibt, der
Vorsftzende 2wsi Stimmsn.

.(3) Ober die BeschiQsse des Aufsiohferafe ist e!ne Ntederschrift snzufertgen. Die
Niederschrift fet vom Aufeichtsratsvorsitzeriden zu unterzeichnen, fn der
Nt'ederechrift sfnd Ort und Datisn der Sitzung, ihre Teilnehmer, die Gegenstände
der Tegesorinung, die Beschlösse des Aufetehtsrate (mft der Feststenung des
Aufetchtsrafovorcfeenden Ober das Ergebnis der Besdilussfassung) und der
wesenfflche Inhaft der Verhandlungen festzuhalten. Die Njederschrfft Ist sSen
ALffeichtsrafsmKgiiedem unverzögHch zi.eufeiten.

(4) WiKensetkIänjngen des Aufeichfsrats werden namens des Aufsichtsrats vom
Vorsftzenden abgeg'eöen. Der Vorsitzende, nfcht jedoch jedes Mitafed. ist
beftjgt, &(därungen fQr den Aufefchtsrat en^^enzunehmen.

(5) Dsr Aufslchtsrat ist beschiussfäh^, wenn mindestens drei MKglieder des
AufeiGhtsrates an der Beschtussfessung tßflnehmen. Qn Mitgfed nimmt auch
dann an der BeschJussfassung teil. wenn es steh in der Abstimmung der Stimme
enthäft Abwesende Aufsiohteretsmlfaneder können dadurch an der
Beschlussfassung teilnehmen, dass sie durch andere Aufelchferafsmftgtieder
schriftliche Stimmabgaben Qben-eichen lassen.
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(6} Der Aufsfchfsrat kann Safaungsänderungen beschfse&en, die nur cRe Fassung
betreffen.

§f7
Ausschüsse des Aufeichterafe

DerAufsichtsrai kann zu seinen Sftzungen Sachverständfse und Auskunfispersonen
einfaden. Er kann einzehe der fhm obliegenden Aufflaben Ausschössen oder
einzefnen seiner Mftgfeder Obertragen, sofern dem nicht gesetzliche Vorschnften
entgegenstehen,

§18

VengGtung des Aufeichterafes

(1)

(2)

Jedes Mttgfied des Aufsichfsrats erhält eine jährifche feste VergOtung von
EUR 22.000. Der Vorsftzende erhält das DoppeRe, der stefivertrefende
Vorsftzende erhält das 1,6 fache dieses Betrages.

Für die Tätigkeri im Prüfungsausschuss des Aufsichfsrats erhalten tfsjenfgen
Mitgtieder des Aufstahferats, die nteht gteichzeiüg den stelfvertretenden Vorsitz
oder den Vorsitz des Aufsfchtsrafe wahrnehmen, zusätzHoh eine VergQtung
von EUR 3.000, der Vorsitzende des Pfüfüngsausschusses erfiäft das
Doppelte dieses Betrages.

(3) Die Hauptversammlung ist ermächtigt, über eine anderweitige oder ergänzende
Vergütung für einzelne Mitgiieder des Aufsichtsrats für die Übernahme von Sonder-
aufgaben oder -täfigkeiten zu beschließen.

Aufsfchtsratsmftgh'eder, die nur während eines Teils des Geschäftsjahres dem
Aufst'chtsrat oder dem PrQfüngsausschuss angehören bzw. den Vorste oder
den stellvertretenden Vorsitz hi Aufsichtsrat oder den Vwsitz un
Prüfungsausschuss innehaben, erhalten eine zeifanteilige VergOtung.

(5) Die Veigütung fet nach Ablauf efnes Jeden Geschäftsjahres zu zahten.
(6j Die GeseUschafl erstattet den Aufsichtsratemftgfedem gegen Rechnung die

durch die Ausübung des Amts entstehenden Ausfägen einschließfich einer
etwaigen auf die VengOtung und den Austegenersäte ehtfaßenden
Umsatzsteuer (Mshtwertsteuer).

(7) Dfe GeseHschaft bezteht dte Aufgabenwahmehmung der Mitgliafer des
Aufsichtsrats in dte Deckung • einer von ihr abgeschfossenen
Vennögensschadens-Haf^fiichlversicherung mit ein.
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V. Die Hai/ctyßppar^mhfnq

g ie

Ort der Haupfversammlung
Die Hauptversammlung finde! am SHz der Geselfechaft, eher deulscften Stadt mft
mehr als 100.000 Snwohnsm oder an einem deutechen BOrcenpfefzstett.

§20
Einberufung der Hauptversammlünfl und Teitnahmerecht
(1) Die Haupfvereammlung wird, eowsit dazu nicht andere Personen von Gesefees

wegen befugt sind, durch den Voretend ehberufen. Sie (sf, sowe'rt gssetzdch
keine fcörzere Frist zulässig ist, mfrtdestens drefßfg Tage vor Versammfung
elnzubsrufen. Der Tag der Einberufung und der Tag der Haupfversammtung eind
rocht mteaurechnen. Dte Einberufijngsfrist veriänsert sich um Se Tage der
Anmeföefrist (§ 20 Absatz 2).

(2} Zur TeHnahme an der Hauptvereanwnlung uncT zur Ai^übung des Sfiiwnrechts
sfnd nur diejenigen /y<tfonSre beredrögt. die 1m AktfenregMer einfletr^sn sind

und sich rechteOüg angemeldet haben. Dfe Anmeldung muss der Geseßschaß
unter der fn der Einberufung hierfür mftgeteiften Adresse mhdestens sechs Tage
vor der Versammfung zugehen, h der Bnbsrirfuns kann Jedoch abgehend
htervon efne kOrzere. in <fen Tagen zu bemessende Frist von bis zu drä Tagen
vorgesehen werden {Anmeidefrfst}. Der Tag des Zugangs und der Tag der
Hauptvereammfung sind nichf mftzurechnen. Die EinzeiheRen zur Fofm der
Anmefäang kann der Vorsfend in der Bnberutung bestimmen, insbe$on(fere ob
äie$e schn'fificti, per Tefefax, In Todform oder auf einem von der Gesefischaft
näher feskufegenden (erektroni'schKi) Weg zu erfofgen hat

(3} Die Hauptvereammfung, die Über die Entfesfung von Vorstand und Aufefchtsrat,
dte Gewnnvewendung und - soweit erforderErch - über die Feststellung des
JahresaBschfusses beschfeßt. findet innerhaiö der ersten acht Monate eines
Jeden Geschäftsjahres statt

(4) Der Vorstand ist mit Zustimmung des Aufsichtsrats ermächtigt in der Eintadung
zu einer Hauptversammlung vorzusehen, dass die Hauptversammlung nach pflicht-
gemäßem Ermessen des Vorstands aufgrund einer zwingenden Notlage (z.B. Pan-
demie, Öberschwemmung, etc.) auch ohne physische Präsenz der Aktionäre oder
ihrer Bevollmächtigten am Ort der Hauptversammlung abgehalten werden kann (vir-
tuede Hauptversammlung). Diese Ermächtigung findet für bis zum 19. Juni 2028
abgehaltene Hauptversammlungen Anwendung.
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§21
Ablauf der Hauptversammlung
(1) Den Vorsitz in den Hauptvereammfungen führt der Vorsft?-ende des Aufsfchtsrats,

("m FflW sefner VerhJnderong sein ßtefh/ertrefer, oder ein sonst^es von dem
Aufstehferat zu bestfmmendes Mftsffed. For den FsH, dass ke?n Mftglisd des
Aüfsichtsrafs den VoreRz Obemimmt, wlrü der Versammfungsfeiter dtfcft die
Hauptversammlung gewähK.

(2) Der Vereammtungsfefter Rann eine von cfer MkQndfgmg (n der Tags$ofdnung
abweföhende Reihenfolge der Vetfian^ungsgegenstände bestimmen. Er
bestimmt femsr die Art und Fomi derAbsönunung.

f3) Der Vereammfungstert8r ist berechÖQt, das Rede. und Fragerecht derAltttonäre
zeiäioh angemessen zu bescfiränken; er kann insbesondere den zetöichen
Rahmen des VersammEungsverfaufs, der Absprache zu den
Tsgesordnungspunkten sowie des einzelnen Rede- und Fragebertrags
angemessen festsetzen.

(4) Die Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats sollen an der Hauptver-

Sammlung persönlich teflnehmen. Ist einem Aufsi'chtsratsmitgtied die Anwesenheit

am Ort der Hauptversammlung nicht mögiich, so kann es an der Hauptversammlung
auch im Wege der Bild- und Tonubertragung teilnehmen, insbesondere im Falle der

Abhaltung einer virtuellen Hauptversammfung oder wenn das betroffene Mitglied:
a) seinen Wohnste außerhalb der Bundesrepublik Deutschland hat oder

b) versichert, aus persönlichen oder beruflichen Gründen verhndert zu

sein.

(5) Der Versamm?unssle?ter fet ennachGgt. die teffweise ocfer voffsändige
Obertragung der Hauptversammlung {n Bfld und Ton (n einer von hm zu
besümmencfen Weise zuzulassen.

I
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§22

ßeschlfussfessonflen
(1) Jede Aküe gewährt in der Hauptversamnrifung eine Sfi'mme.
(2) Beschlösse der Hauptve/sammluns. werden. sowett nicht die Satzung oder das

Gesetz zwrfngend etwas Abwefchendes besümmen, mit ei'nfecher Mehrheit cfer
abgegebenen Stimmen gefasst. Schreibt das Gesetz neben der einfachen
Mehrheft der a^egebenen Stimmen efne Mehrheit des be} der

Beschlussfasstmg vertretenen Grundkapitals vor, ßo genQgt, sowefl flssetzbch
2x»Bssi0. die einfeche Mehtfteit des vertretenen Grundkapftats; dlss gBt
insbesondere for Beschlussfassungen ' gem. § 179 AktG
(Satzungsänderungen), § 182 AktG (Erhöhung des. Grundkapitals gegen
Ein{agen),§207Afc{G (Kapdaleriiöhung aus GeseiEschaftsmiffeln) und §
221 AktG (insbesondere Ausgstbe von Wand^techuldveredireibyngen,
Gewjnnschutdvercchretbungen).

t

(

§23
Stimmrechfsvertretung
Das Sümmrechf fcann ciurdi einen BevoGmä^iSgten ausgeübt werden. Die AusOöung
des Stimmrechfs durch Bevonmächögfe'bedarf einer VolftnachL Dfe VoJImaCTtkann
Jedenfalls schriftlich pdsr per Telefax erteilt werden, efwaiße andere im Gesetz
seregelte Fonnen für die Ertetiurtg der Volfmacht. ihren Widerruf und den Nachv/efs
<{er BevoIImgchtigung gegenabef der GessKschaft insbesondsre gesetzilch
zwingsnde Erleichterungen werefen durch äie Satzung nicht eingeschranfot Rh- cße
Erteifung von Voümachten an Kredninsütuten, Aküonärsveränigungen oder areferen
diesen in § 135 AktG gte(chges<el?fe Personen gelfen cRe gssetzEchen
Besftnmungen.

Vi^ jRe5rfinuogsi?äunff und.yerwenduna des JahFesOberiS!Cg2U§^s
Ir

§24

Rechnungslegung
Der Vorstand hat innerhalb der gesetriichen Fristen den Jahresabschluss (BSanz.
Gewinn- und Verivsfrechnung. Anhang) und (ten Lagebericht sowie den
Konzemabschluss und -{agebericht aufeusteffen und dem Aufsrohferst sowie (fern
Abschlussprüfer vorzulecier^ Zuglefoh hat der Vorstand tfem Au^fchtsrat einen
Vorechlag für die Verwendung des Bilanzgewinns vorzulegen. §§ 298 Abs. 3 und 315
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Abs. 3 Handelsgesefzbuch (HGB) bterben unberöhrt.

§25

Verwendung des Jahresü&erschussss
(T) Der Voisfand und Aufeichfsrat sind emiächfigt. bei der Feststellung des

Jahressbschfusses den Jahresuberschuss, der nach Abzug der In die
gesetzliche Rücklage einzustellenden Beträge und eines Verlusfvorlrags
verbtefot,. zum TeK ocier ganz fn 'andere Gewinnrückfagen elnzusteilen. Die
Einsteflung eines größeren Teils als der Hätte des JahresQberschusses ist nicht
zufässfg, soweft die anderen Gewinn röcklagen nach der Efnstefiurig die Hätfte
des GruncfRapftate Obarsfeigen wQrden,

(2) Dfe Gewfnnanteile der Aktionäre werden im VerftSttnfe ihrer Befefiigung am
Grund!<aptfal bemessen.

VII. Schlussbestimmunaen
;

der Bofrontera

§26
GrQndungs- und Formwechsdaufwand
(1) Die Gesellschaft Ist durch formwechselnde Umwsndlung

Pharmaceuäcals GmbH nnit Sifz frl Leverkusen entstanden.
(2) Der Aufwand fQr den Formwechsel In die Rechfeform der Atöiengeseilschaft und

für dfe Gründung wird bis zu einer Höhe von EUR 15.000,00 wn der
GeseKschafi getragen.

( I
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Bescheinigung nach § 181 Abs. 1 Satz 2 AktG

für die Biofrontera AG mit Sitz in Leverkusen,

eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Köln unter HRB 49717

Ich bescheinige hiermit für die beigefügte Satzung, dass die geänderte Bestimmung

der beigefügten Satzung mit dem von mir beurkundeten Beschluss der Hauptver-

Sammlung der Gesellschaft vom 28. Mai 2025 - UVZ-Nr. 1450/2025 - und die un-

veränderten Bestimmungen mit dem zuletzt zum Handelsregister eingereichten voll-

ständigen Wortlaut der Satzung übereinstimmen.

Burscheid, den 20. Juni 2025

Dr. Daniel Vogt als amtlich bestellter Vertreter

des Notars Dr. Peter Stelmaszczyk

Vorgang: 2501075 - 254216.1


